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,b) Das im Gesetz der Arbeit festgelegte Prinzip 
der gleichen Bezahlung für die gleiche Arbeit 
ist durchzuführen.

c) In allen Berufen sind Maßnahmen zur Qualifi
zierung der Frauen zu treffen. Es ist dafür zu 
sorgen, daß Frauen in höherem Maße als bisher 
in leitenden Stellungen arbeiten.

§ 21
Die Arbeitskräfte - Nachwuchspläne müssen die 

Ausbildung der Frau in qualifizierten Berufen be
vorzugt sicherstellen.

§ 22
(1) Die alleinstehenden werktätigen Bäuerinnen 

sind durch Wirtschaftsberatungen und durch bevor
zugte Übernahme landwirtschaftlicher Arbeiten sei
tens der Maschinen-Ausleihstationen im Rahmen 
ihrer Pläne besonders zu unterstützen. Ferner ist 
ihren Wirtschaften jede andere notwendige Hilfe 
durch die Vereinigung der gegenseitigen Bauern
hilfe, die landwirtschaftlichen Genossenschaften und 
durch Gewährung von Krediten für den Bau von 
Gehöften und Wirtschaftsgebäuden zu leisten. Das 
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft hat bin
nen eines Monats entsprechende Anweisungen zu 
erlassen. Dabei sind kinderreiche alleinstehende 
Bäuerinnen und Bäuerinnen, die in ihrer Wirtschaft 
keine arbeitsfähigen Personen haben, besonders zu 
berücksichtigen.

(2) In den Volkswirtschaftsplänen ist ab 1951 zur 
Entlastung der Landarbeiterinnen und Bäuerinnen 
die Schaffung von Gemeinschaftseinrichtungen, wie 
Kindertagesstätten, Waschanstalten, Nähstuben und 
Kükenaufzuchtstationen, vorzusehen.

§ 23
Die Direktoren der volkseigenen und der ihnen 

gleichgestellten Betriebe, der Maschinen-Ausleih
stationen und der volkseigenen Güter sowie die In
haber von Privatbetrieben haben

1. für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
der Frauen in der Produktion Sorge zu tragen;

2. darüber zu wachen, daß die gesetzlichen Bestim
mungen über das Verbot, Frauen schwere und 
gesundheitsschädliche Arbeiten zu übertragen, 
eingehalten werden;

3. beim Einsatz von Frauen in Überstunden und 
Nachtarbeit deren Verpflichtungen als Mutter 
von Kleinkindern weitestgehend zu berücksich
tigen;

4. sanitäre, hygienische und soziale Einrichtungen 
für die arbeitenden Frauen zu schaffen.

§ 24
(1) Das Ministerium für Volksbildung hat in Zu

sammenarbeit mit dem Ministerium für Arbeit und 
Gesundheitswesen und dem Ministerium für,Planung 
die zur Betreuung der Kinder arbeitender Frauen 
erforderlichen Erziehungs- und Hilfskräfte sicherzu
stellen.

(2) Die Öffnungszeiten der Kinderkrippen und der 
Kindertagesstätten sind der Arbeitszeit der Frauen 
anzupassen.

§ 25
(1) Die Wohnungsämter haben alleinstehenden und 

kinderreichen arbeitenden Müttern bevorzugt Wohn- 
raum zur Verfügung zu stellen.

(2) Die Betriebsleiter haben bei der Einstellung 
von Arbeitskräften alleinstehenden Müttern den Vor
zug zu geben.

IV.
Teilnahme der Frau am staatlichen und 

gesellschaftlichen Leben

§ 26
(1) Alle Verwaltungsstellen in der Deutschen De

mokratischen Republik müssen zusammen mit dem 
Demokratischen Frauenbund Deutschlands, dem 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbund und der Freien 
Deutschen Jugend in größerem Maße als bisher die 
Frauen zur Teilnahme an der staatlichen, gesell
schaftlichen und kulturellen Tätigkeit heranziehen.

(2) Die Zahl der weiblichen Bürgermeister, Stadt-, 
Land- und Kreisräte ist in das richtige Verhältnis 
zur tatsächlichen gesellschaftlichen Kraft der Frau 
in der Deutschen Demokratischen Republik zu brin
gen. Dazu sind planmäßige Lehrgänge zur Heran
bildung leitender weiblicher Verwaltungsangestell
ten bei der Deutschen Verwaltungsakademie „Walter 
Ulbricht“ zu organisieren.

(3) Teilnehmer dieser Sonderlehrgänge sowie aller 
Lehrgänge an Verwaltungsschulen und der Deut
schen Verwaltungsakademie „Walter Ulbricht“ sollen 
Frauen sein, die sich in den Betrieben, Organisatio
nen und in der ehrenamtlichen Mitarbeit bereits be
währt haben und von den demokratischen Organi
sationen vorgeschlagen werden.

(4) Bei der Auswahl für Ehrenämter, insbesondere 
von Geschworenen, Schöffen und Beisitzern, Schieds- 
leuten, Hausvertrauensleuten, sowie bei der Wahl 
von ehrenamtlichen Funktionären der Sozialver
sicherung sind Frauen besonders zu berücksichtigen.

§ 27
(1) Die Organe der Volksbildung, insbesondere die 

Schulleiter und die Lehrer, sind verpflichtet, die 
Eltern, insbesondere die Mütter, bei der Erfüllung 
ihrer ehrenvollen Pflicht zur Erziehung ihrer Kinder 
im Geiste des Friedens und der Demokratie tat
kräftig zu ünterstützen. Zu diesem Zweck hat das 
Ministerium für Volksbildung der Deutschen Demo
kratischen Republik die Veröffentlichung und Ver
breitung von entsprechender Literatur für die Eltern 
zu veranlassen, die Einrichtung von Elternseminaren 
zu fördern und Vorträge über die richtige Erziehung 
der Kinder zu organisieren.

(2) Die Eltern, insbesondere die Mütter, sind für 
die aktive Teilnahme an der Arbeit der Schulen in 
erhöhtem Maße zu gewinnen.
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